Consorzi da scola
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Castrisch-Sevgein-Riein
Absenzenregelung

Schulordnung Art.6b) Urlaub

 Urlaubsgesuche werden gewährt:
bis zu 1 Tag:




Lehrperson

2-3 Tage:





Schulratspräsident

mehr als 3 Tage:




Schulrat

· Die Kindergärtnerin bzw. die Klassenlehrperson gewährt 1x 1 Tag pro Schuljahr 

· 1 Tag vor und nach den Schulferien wird kein Urlaub bewilligt

· Wie häufig der Schulratspräsident, bzw. der Schulrat einem Kind Urlaub gewährt, liegt in seinem Ermessen (je nach Grund der Absenz und Arbeitsverhalten des Schülers)

· Im Kindergarten bewilligt der Schulrat im Normalfall max. 7 Tage pro Schuljahr

· Versäumter Unterrichtsstoff muss in der Freizeit zu Hause nachgeholt werden

-
Wir führen keine Jokertage, auf welche alle Kinder Anrecht haben
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